25. APRIL 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Bedingungen und Modalitäten für die Einnahme und Verteilung eines in Artikel XI.216/2 § 6 Absatz 1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten angemessenen Anteils der Vergütung, die Presseverleger aus der Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten, durch eine Verwertungsgesellschaft


(Belgisches Staatsblatt vom 27. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


25. APRIL 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Bedingungen und Modalitäten für die Einnahme und Verteilung eines in Artikel XI.216/2 § 6 Absatz 1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten angemessenen Anteils der Vergütung, die Presseverleger aus der Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten, durch eine Verwertungsgesellschaft


			PHILIPPE, König der Belgier

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Wirtschaftsgesetzbuches, des Artikels XI.216/2 § 6 Absatz 5, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Juni 2022;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 19. Januar 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 28. März 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 7. Juli 2023 unter der Nummer 76.070/1 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 4. April 2024 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	Aufgrund von Artikel 84 § 4 Absatz 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass aufgrund von Artikel XI.216/2 § 6 Absatz 5 des Wirtschaftsgesetzbuches die Verwertungsgesellschaft "Urheber der in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werke" vertreten muss;

	In der Erwägung, dass die Verwertungsgesellschaft den geltenden gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Rahmen einhalten muss, insbesondere indem sie eine gerechte und nicht diskriminierende Wahrnehmung des in Artikel XI.216/2 § 6 Absatz 1 desselben Gesetzbuches erwähnten Anspruchs auf einen angemessenen Anteil der Vergütung, die Presseverleger aus der Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten, gewährleistet;

	In der Erwägung, dass eine gerechte und nicht diskriminierende Wahrnehmung im Rahmen einer automatischen kollektiven Wahrnehmung insbesondere bedeutet, dass die bestimmte Verwertungsgesellschaft die Anspruchsberechtigten der Vergütung nicht verpflichtet darf, zuerst Gesellschafter dieser Verwertungsgesellschaft zu werden, bevor sie eine Vergütung erhalten können;

	In der Erwägung, dass die Verwertungsgesellschaft, die mit der Wahrnehmung des Anspruchs auf "einen angemessenen Anteil der Vergütung, die Presseverleger aus der Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten," beauftragt ist, die Zulassung des Ministers gemäß Artikel XI.273/17 desselben Gesetzbuches benötigt und den geltenden gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Rahmen und insbesondere Buch XI desselben Gesetzbuches einhalten muss;

	In der Erwägung, dass die Einhaltung des Gesetzes insbesondere bedeutet, dass die auf der Grundlage von Artikel XI.216/2 § 6 Absatz 1 desselben Gesetzbuches eingenommenen Gebühren auch entsprechend ihrer gesetzlichen Bestimmung verteilt werden. Von diesen gesetzlichen Regeln für den Verwendungszweck und die Verteilung kann nur in Ausnahmefällen auf der Grundlage objektiver und gerechtfertigter Gründe abgewichen werden;

	In der Erwägung, dass die Wahrnehmung des in Artikel XI.216/2 § 6 Absatz 1 desselben Gesetzbuches erwähnten Anspruchs auf einen angemessenen Anteil der Vergütung, die Presseverleger aus der Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten, in der Satzung der Verwertungsgesellschaft aufgenommen sein muss;

	Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Um mit der Einnahme und Verteilung des in Artikel XI.216/2 § 6 Absatz 1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten angemessenen Anteils der Vergütung, die Presseverleger aus der Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten, beauftragt werden zu können, muss die Verwertungsgesellschaft folgende Bedingungen erfüllen:

	1. die Wahrnehmung des Anspruchs der Urheber der in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werke als Gesellschaftszweck haben, insbesondere den in Artikel XI.216/2 § 6 Absatz 1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Anspruch auf einen angemessenen Anteil der Vergütung, die Presseverleger aus der Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten,

	2. repräsentativ für alle Urheber der in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werke sein,

	3. die Zulassung des für Wirtschaft zuständigen Ministers gemäß Artikel XI.273/17 des Wirtschaftsgesetzbuchs erhalten haben.


	Art. 2 - § 1 ­ Die Verwertungsgesellschaft, die mit der Wahrnehmung des in Artikel XI.216/2 § 6 Absatz 1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Anspruchs auf einen angemessenen Anteil der Vergütung, die Presseverleger aus der Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten, beauftragt wird, identifiziert die entsprechenden Beträge deutlich in ihren Verwaltungs- und Buchungsunterlagen.

	§ 2 ­ Die Verwertungsgesellschaft nimmt in ihren Jahresbericht einen Sonderbericht über die Verwaltung der in § 1 erwähnten Beträge auf.

	§ 3 ­ Die Verwertungsgesellschaft ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die Urheber der in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werke zu identifizieren und sie sorgfältig über ihren Anspruch auf einen angemessenen Anteil der vorerwähnten Vergütung zu informieren.
	
	Sie verteilt den vorerwähnten angemessenen Anteil auf gerechte und nicht diskriminierende Weise zwischen den Urhebern der in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werke, die ihr die Wahrnehmung des Anspruchs auf einen angemessenen Anteil der vorerwähnten Vergütung vertraglich übertragen haben, und denjenigen, die ihr eine solche Wahrnehmung des Anspruchs nicht vertraglich übertragen haben.

	§ 4 ­ Die Verwertungsgesellschaft garantiert den Urhebern der in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werke einen einfachen und transparenten Zugang zu den Informationen über den angemessenen Anteil der vorerwähnten Vergütung und die Wahrnehmung des Anspruchs.


	Art. 3 - Der für Wirtschaft zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 25. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE


